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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnah mevertrag 
 

I. Geltungsbereich  
 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die 
mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherber-
gung, sowie alle für den Kunden erbrachten weiteren Leis-
tungen und Lieferungen des Hotels. 

 

2. Die Unter- oder Weitervermietung, die Gebrauchs-
überlassung der überlassenen Räumlichkeiten, die Nutzung 
der überlassenen Hotelzimmer zu anderen als Beherber-
gungszwecken, zu öffentlichen Einladungen oder zu sonsti-
gen Werbemaßnahmen, zu Vorstellungsgesprächen, Ver-
kaufs- und ähnlichen Veranstaltungen und die Nutzung von 
Hotelflächen außerhalb der angemieteten Räume bedürfen 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels und 
können von der Zahlung einer zusätzlichen Vergütung 
abhängig gemacht werden. § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB 
findet keine Anwendung. 
 

3. Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit wider-
sprochen. Sie finden nur Anwendung, wenn dies vorher 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

 

4. Darüber hinaus gelten jeweils die bei Vertragsabschluss 
vereinbarten zusätzlichen Bedingungen. 
 
II. Vertragsabschluss, -partner; Verjährung 
 

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des 
Kunden durch das Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, 
die Zimmerbuchung schriftlich zu bestätigen. 

 

2. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein 
Dritter für den Kunden bestellt, haftet er dem Hotel gegen-
über zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner für 
alle Verpflichtungen aus dem Hotelaufnahmevertrag. 

 

3. Alle vertraglichen Ansprüche gegen das Hotel verjähren 
grundsätzlich in einem Jahr ab der gesetzlichen Verjährung. 
Schadenersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in 
fünf Jahren. 

 

4. Der Kunde ist verpflichtet, das Hotel unaufgefordert spä-
testens bei Vertragsabschluss darauf hinzuweisen, dass die 
Inanspruchnahme der Hotelleistung geeignet ist, den rei-
bungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das An-
sehen des Hotels in der Öffentlichkeit zu gefährden. 
 
III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 
 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten 
Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu 
erbringen. 
 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung 
und die von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leis-
tungen geltenden bzw. vereinbarten Preise des Hotels 
zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leis-
tungen und Auslagen des Hotels an Dritte. 

 

3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzli-
che Mehrwertsteuer ein. Liegen zwischen Vertragsab-
schluss und Vertragserfüllung mehr als vier Monate und än-
dert sich die gesetzliche Mehrwertsteuer in  
diesem Zeitraum, so werden die Preise entsprechend ange-
passt. 
 
 
 
 

  
 

Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss 
und Vertragserfüllung vier Monate und erhöht sich der vom 
Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, 
so kann dieses den vertraglich vereinbarten Preis angemes-
sen, höchstens jedoch um 5 % anheben. Für jedes weitere 
Jahr zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung über 
die vier Monate hinaus erhöht sich die Obergrenze um wei-
tere 5 %. Ändert sich der Mehrwertsteuersatz zum Tage der 
Leistungserbringung, so ändern sich die jeweils vereinbarten 
Preise entsprechend; das Hotel ist berechtigt, die Mehrwert-
steuererhöhung nach zu belasten. 
 

4. Die Preise können vom Hotel ferner geändert werden, 
wenn der Kunde nachträglich Änderungen der Anzahl der 
gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der Auf-
enthaltsdauer der Gäste wünscht und das Hotel dem zu-
stimmt. 
 

5. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind 
binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechung ohne Abzug 
zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene Forderungen 
jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu ver-
langen. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, die je-
weils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 
derzeit 8 % bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein Ver-
braucher beteiligt ist, in Höhe von 5 % über dem Basiszins-
satz zu verlangen. Für jede Mahnung nach Verzugseintritt 
hat der Kunde Mahnkosten in Höhe von EUR 5,00 an das 
Hotel zu erstatten. Alle weiteren Kosten, die im Rahmen des 
Inkassos anfallen, trägt der Kunde. 
 

6. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss oder danach 
eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zah-
lungstermine können im Hotelaufnahmevertrag schriftlich 
vereinbart werden.  
 

7. Der Kunde kann nur mit einer anerkannten oder rechts-
kräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels 
aufrechnen oder mindern. 
 

8. Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.  
 
IV. Stornierung des Kunden (Abbestellung / Nichtina ns-
pruchnahme der Leistungen des Hotels 
 

1. Eine Stornierung des Kunden von dem mit dem Hotel 
geschlossenen Hotelaufnahmevertrag ist ausgeschlossen. 
Eine Aufhebung des Hotelaufnahmevertrages bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Hotels. Erfolgt diese nicht, 
so ist der vereinbarte Preis aus dem Vertrag auch dann zu 
zahlen, wenn der Kunde vertragliche Leistungen nicht in 
Anspruch nimmt. 
 

2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin 
zur kostenlosen Stornierung vom Vertrag schriftlich verein-
bart wurde, kann der Kunde bis dahin den Vertrag stornieren 
ohne Zahlungs- oder Schadenersatzansprüche des Hotels 
auszulösen. 
 

5. Nicht genehmigte Vorstellungsgespräche, Verkaufs- und 
ähnliche Veranstaltungen kann das Hotel unterbinden bzw. 
den Abbruch verlangen.  
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3. Bei vom Kunden nicht in Anspruch genommenen Zim-
mern hat das Hotel die Einnahmen aus anderweitiger Ver-
mietung der Zimmer sowie die eingesparten Aufwendungen 
anzurechnen. 
 

4. Dem Hotel steht es frei, die vertraglich vereinbarte Vergü-
tung zu verlangen und den Abzug für ersparte Aufwendun-
gen zu pauschalieren. Der Kunde ist in diesem Fall verpflich-
tet, 100 % des vertraglich vereinbarten Preises für Über-
nachtung mit oder ohne Frühstück sowie für Pauschalarran-
gements mit Fremdleistungen, 70 % für Halbpensions- und 
60 % für Vollpensionsarrangements zu zahlen. Dem Kunden 
steht der Nachweis frei, dass der oben genannte Anspruch 
nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 
 
V. Stornierung des Hotels 
 

1. Sofern ein kostenfreies Stornierungsrecht des Kunden 
innerhalb der Frist schriftlich vereinbart wurde, ist das Hotel 
in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den ver-
traglich gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde auf 
Rückfrage des Hotels im Rahmen auf sein Recht zur Stor-
nierung binnen einer vom Hotel festgesetzten Frist nicht ver-
zichtet. Das gilt entsprechend bei Einräumung einer Option, 
wenn andere Anfragen vorliegen und der Kunde auf Rück-
frage des Hotels nicht zur festen Buchung im Rahmen einer 
vom Hotel festgesetzten Frist bereit ist. Feste Buchung be-
deutet in diesem Fall, dass ab diesem Tag ein Hotelaufnah-
mevertrag zustande kommt und die ursprünglich vereinbarte, 
kostenlose Stornierungsfrist außer Kraft gesetzt wird. 
 

2. Wird eine vereinbarte oder oben gemäß Klausel III Nr.  
verlangte Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom 
Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so 
ist das Hotel zum Rücktritt vom Hotelaufnahmevertrag be-
rechtigt. 
 

3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertig-
tem Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, bei-
spielsweise falls 

•     höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertre-
tende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmög-
lich machen; 

•     Zimmer unter irreführender oder falscher Angabe we-
sentlicher Tatsachen, z.B. in der Person des Kunden 
oder des Zwecks, gebucht werden; 

•     das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, 
dass die Inanspruchnahme der Hotelleistung den rei-
bungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das 
Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden 
kann, ohne dass dies dem Herrschafts- oder Organi-
sationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 

•     ein Verstoß gegen oben Klausel I Nr. 2 vorliegt  
 
4. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Ans-
pruch des Kunden auf Schadensersatz. Der Kunde ist ver-
pflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu 
beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

6. Sollte bei einem Rücktritt nach obigen Nummern 2, 3 und 
5 ein Schadensersatzanspruch vom Hotel gegen den Kun-
den entstehen, so kann das Hotel den Anspruch pauschalie-
ren. Klausel IV Nr. 4 Sätze 2 und 3 gelten in diesem Fall 
entsprechend. Dem Kunden bleibt in diesen 
Fällen der Nachweis möglich, dass kein oder nur ein gerin-
ger Schaden entstanden ist. VI. Zimmerbereitstellung, -
übergabe und –rückgabe. 
  
1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung 
bestimmter Zimmer, wenn es nicht ausdrücklich im Hotel-
aufnahmevertrag schriftlich vereinbart wurde. 
 
2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14.00 Uhr des 
vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. der Kunde hat 
keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. Sofern nicht 
ausdrücklich eine spätere Ankunftszeit vereinbart oder das 
betreffende Zimmer vorausbezahlt wurde, hat das Hotel das 
Recht, gebuchte Zimmer nach 16.00 Uhr anderweitig zu 
vergeben, ohne dass der Kunde hieraus einen Anspruch ge-
gen das Hotel herleiten kann. Ansprüche des Hotels aus 
Klausel IV bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel 
spätestens um 11.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. 
Sorgt der Gast nicht dafür, dass die Zimmer zu diesem Zeit-
punkt zur Verfügung stehen, indem er räumt und das Zim-
mer freigibt, kann das Hotel den vollen Preis für einen weite-
ren Tag fordern. Weitergehende Schadensersatzansprüche 
des Hotels bleiben durch die Zahlung des Zimmerpreises 
unberührt. Muss das Hotel Gäste wegen der verspäteten 
Räumung in einem anderen Hotel unterbringen, trägt der 
Kunde sämtliche hierfür anfallende Kosten. Vertragliche 
Ansprüche des Kunden 
werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei, nach-
zuweisen, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich niedrige-
rer Anspruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist. 
 
VII. Haftung des Hotels 
 

1. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns für seine Verpflichtungen aus dem Hotelaufnahme-
vertrag. Schadenersatzansprüche des Kunden sind ausge-
schlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu vertreten hat, sons-
tige Schäden, die  auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen und Schäden, 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung 
von vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Sollten 
Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auf-
treten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche 
Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Im 
Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf 
die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich ho-
hen Schadens hinzuweisen. 
 

2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, das ist bis zum Hun-
dertfachen des Zimmerpreises, höchstens EUR 3.500, sowie 
für Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten bis zu EUR 800,  
sofern diese im verschlossenen Zimmersafe aufbewahrt  
wurden. Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten können bis zu 
einem Höchstwert entsprechend der Versicherungssumme 
des jeweiligen Hotels im Hotelsafe aufbewahrt werden. Das 
Hotel empfiehlt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu ma-
chen. 
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Die Haftungsansprüche erlöschen, wenn nicht der Kunde 
nach Erlangen der Kenntnis von Verlust, Zerstörung oder 
Beschädigung unverzüglich dem Hotel Anzeige macht. (§ 
703 BGB). Die Haftung besteht nur dann, wenn die Zimmer 
oder Behältnisse, in denen die Gegenstände belassen wur-
den, verschlossen waren. 
 

3. Soweit vom Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder 
auf einem Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfü-
gung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag 
zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf 
dem Hotelgrundstück angestellter oder rangierter Kraftfahr-
zeuge und für deren Inhalte haftet das Hotel nicht. Eine 
Überwachungspflicht des Hotels besteht nicht. Etwaige 
Schäden sind dem Hotel unverzüglich anzuzeigen. Vorste-
hende Nummer 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 

4. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt aus-
geführt. Eine Haftung wird nicht übernommen. Nachrichten, 
Post und Warensendungen für die Gäste werden mit Sorg-
falt behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, Aufbe-
wahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsen-
dung derselben. Vorstehende Nummer 1 Sätze 2 bis 4 ge-
lten entsprechend. 

 
5. Zurückgebliebene Sachen des Kunden werden nur auf 
Verlangen, Risiko und Kosten des Kunden nachgesandt. 
Das Hotel bewahrt die Sachen drei Monate auf; danach 
werden sie, sofern ein erkennbarer Wert besteht, dem loka-
len Fundbüro übergeben. Soweit kein erkennbarer Wert be-
steht, behält sich das Hotel nach Ablauf der Frist eine Ver-
nichtung vor. 
 
VIII. Schlussbestimmungen 
 

1. Mündliche Nebenabreden sind nur bei schriftlicher Bestä-
tigung verbindlich. Änderungen oder Ergänzungen des Ho-
telaufnahmevertrages oder dieser Klausel, der Antragsan-
nahme oder dieser Geschäftsbedingungen für die Hotelauf-
nahme bedürfen der Schriftform. Einseitige Änderungen 
oder Ergänzungen durch den Kunden sind 
unwirksam. 
 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist für alle beiderseitigen 
Verpflichtungen der Sitz des Hotels. 
 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und 
Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr der 
Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner die Vorausset-
zung des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz 
des Hotels. 
 

4. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen. 
 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für die Hotelaufnahme unwirksam 
oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übri-
gen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Parteien ver-
pflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrem Sinngehalt 
möglichst nahe kommt und wirksam ist. 
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